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Beschlussvorschlag:  
Der Hauptausschuss nimmt den nachfolgenden Sachstand zur Beschlusskontrolle seines eigenen 
Gremiums zur Kenntnis: 
 

 Sitzungsvorlage 
aus Haupt- und Fi-
nanzausschuss-

sitzung am 

Beschluss/ Auftrag Umsetzungsstand 

 

SV 10/078 Antrag der 
CDU-Fraktion: Einsatz 
von E-Scootern 

Die Verwaltung wird gebeten zu prü-
fen, in welchen Bereichen der Stadt-
verwaltung der Einsatz 
von E-Scootern die Nutzung von 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmoto-
ren reduzieren könnte. 
 

Stand Oktober 2019: 
Aufgrund des Beschlusses 
im Haupt-und Finanzaus-
schuss vom 26.06.2019 
wurde eine Mitarbeiterbe-
fragung zu möglichen Ein-
satzbereichen, dem Nut-
zungsinteresse und der 
Praktikabilität von E-
Scootern in der Stadtver-
waltung Hilden durchge-
führt. Zudem wurden Infor-
mationen aus der Presse, 
vom Umweltbundesamt und 
lokalen Anbietern gesam-
melt. Die Auswertung ist 
zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht abgeschlossen. 
 
Zwischenstand Nov. 2020:  
Weiterhin in Bearbeitung.  
 
Stand August 2021: 
Mit der Sitzungsvorlage WP 
20-25 SV 12/002 nimmt der 
Hauptausschuss den Be-
richt der Verwaltung zur 
Kenntnis. 

 

 

SV 66/010/1 § 24 GO 
NRW: Anlegung eines 
barrierefreien Gehwe-
ges auf der westlichen 
Seite der Schwanen-
straße 

Im Rahmen der Behandlung des 
Antrages wurde folgendes von der 
Verwaltung zugesagt: "Stattdessen 
soll im Zuge der Planung zur Erneu-
erung der Brücke Schwanenstraße 
(diese ist für 2016 vorgesehen) Kon-
takt mit dem vorgenannten Arbeits-
kreis aufgenommen werden und 
gemeinsam mit diesem eine für alle 
Seiten tragfähige Lösung (erschütte-
rungsarm zu begehen, kontrastreich, 
kostenverträglich, städtebaulich an-
sprechend) erarbeitet werden." 
 

Zwischenstand Okt. 2019: 
es gibt keinen neuen Sach-
stand, da die Brückenpla-
nung noch nicht abge-
schlossen ist. Dies wird sich 
auch noch bis in das Jahr 
2020 hinziehen. 
 
Zwischenstand Juni 2019: 
Der Ingenieurauftrag für die 
Erneuerungsplanung des 
Itterdurchlasses in der 
Schwanenstraße 
wurde im November 2017 
erteilt. In diesem Zusam-
menhang wird die Leitsys-
templanung erstellt. Der 
erstellte Vorentwurf wurde 
mit dem Behindertenbeirat 
besprochen. Die Ergebnis-



SV-Nr.:  WP 20-25 SV 01/036 

 

 - 2 - 

se werden zusammen mit 
der Planung zur Erneue-
rung der Itterbrücke vorge-
stellt, da ein technischer 
Zusammenhang besteht. 
Ein genauer Termin kann 
derzeit noch nicht benannt 
werden, da die Brückenpla-
nung wegen der sehr 
schwierigen örtlichen Ver-
hältnisse noch nicht abge-
schlossen werden kann. 
 
Zwischenstand Aug. 2021  
Inhaltlich hat der StEA am 
17.03.2021 auf Grundlage 
der Sitzungsvorlage WP 20-
25 SV 66/009 in Folge der 
Sitzungsvorlage WP 14-20 
SV 66/178 entschieden, das 
unabhängig vom Brücken-
bau in 2021 der barriere-
freie Weg angelegt werden 
soll. 

 
 
Erläuterungen und Begründungen: 
Der Hauptausschuss erhält von der Verwaltung halbjährlich einen Sachstandsbericht über die 
Umsetzung politisch initiierter Beschlüsse. 
 
Erfasst wurden alle abschließend im (bisherigen) Haupt- und Finanzausschuss gefassten Be-
schlüsse, die einen Handlungsauftrag an die Verwaltung enthalten und 
 

 auf Grund von Anträgen der Fraktionen gefasst wurden oder 
 auf Initiative des Gremiums ergänzt oder geändert wurden. 

 
 
gez.  
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
Klimarelevanz: 
Keine.   
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